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(2) Anträge für Minderjährige sind von den Erziehungs
berechtigten zu stellen. Anträge für Minderjährige, die das
14. Lebensjahr vollendet haben, bedürfen deren notariell be
glaubigten Einwilligung. Die zuständigen staatlichen Organe 
können auf die notarielle Beglaubigung verzichten.

(3) Anträge und Einwilligungen können jederzeit zurück- 
genömmen werden.

§12

(1) Zur Antragstellung gemäß § 11 gehören:

a) ein formgebundener Antrag;

■ b) die schriftliche Einwilligung der Kinder gemäß § 11 
Abs. 2;

c) von den zuständigen staatlichen Organen geforderte Er
klärungen und Bescheinigungen.

(2) Werden' die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß 
Abs. 1 Buchst, c im Verlauf von 2 Monaten nach der Auffor
derung nicht vorgelegt, gilt der Antrag auf ständige Ausreise 
als zurückgenommen.

Versagungsgründe

§ 13

(1) Genehmigungen sind zu versagen, wenn das zum 
Schutz der nationalen Sicherheit oder der Landesverteidigung 
notwendig ist.

(2) Genehmigungen können versagt werden, wenn der An
tragsteller noch keinen aktiven- Wehrdienst, Dienst, der der 
Ableistung des Wehrdienstes entspricht, bzw. Reservisten
wehrdienst geleistet und das 26. Lebensjahr noch nicht voll
endet hat oder zur Zeit Dienst in den Schutz- und Sicher
heitsorganen leistet oder die von den zuständigen staatlichen 
Organen festgelegte Frist seit dem Tag der Entlassung aus 
dem Dienst noch nicht abgelaufen ist.

§14

(1) Genehmigungen können auch versagt werden, wenn 
das zum Schutz der öffentlichen Ordnung oder anderer staat
licher Interessen der Deutschen Demokratischen Republik 
notwendig ist. Das liegt vor allem vor, wenn

a) der Antragsteller aufgrund seiner jetzigen oder früheren 
Tätigkeit Kenntnisse besitzt, die zur Verhinderung von 
Gefahren, Schäden, Störungen u. a. Nachteilen geheim
zuhalten sind;

b) Prüfungen über Anzeigen gegen den Antragsteller noch 
nicht abgeschlossen sind, ein Ermittlungsverfahren ge
gen ihn eingeleitet wurde, er in ein Strafverfahren ein
bezogen ist oder Maßnahmen der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit zu verwirklichen sind;

c) im Zusammenhang mit der Antragstellung Handlungen 
gegen die Rechtsordnung der Deutschen Demokratischen 
Republik begangen oder ausschließliche Zuständigkei
ten der staatlichen Organe der Deutschen Demokrati
schen Republik mißachtet wurden;

d) der begründete Verdacht besteht, daß der Auslandsauf
enthalt zu Handlungen benutzt werden soll, die nach 
den Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen 
Republik als Straftaten zu verfolgen sind;

e) bei früheren Auslandsaufenthalten die Rechtsvorschrif
ten der Deutschen Demokratischen Republik verletzt 
wurden oder das Ansehen der Deutschen Demokratischen 
Republik geschädigt wurde;

f) Privatreisen oder ständige Ausreisen zu Bürgern der 
Deutschen Demokratischen Republik erfolgen sollen, 
die sich entgegen den Rechtsvorschriften der Deutschen 
Demokratischen Republik im Ausland aufhalten;

g) der Antragsteller' im Antrags-Verfahren unwahre Anga
ben gemacht hat.

(2) Genehmigungen für ständige Ausreisen können auch 
versagt werden zum Schutz der Rechte der Bürger, der Prin
zipien der sozialistischen Moral und sozialer Erfordernisse. 
Das liegt vor allem vor, wenn

a) der Antragsteller zur Erlangung der ständigen Ausreise 
sich vorsätzlich seinen gesellschaftlichen Pflichten, ins
besondere durch Aufgabe seiner beruflichen Tätigkeit, 
entzieht oder entzogen hat und dadurch Beeinträchti
gungen der Lebensqualität der Bürger entstanden oder 
zu erwarten sind;

b) der Antragsteller Verbindlichkeiten in der Deutschen 
Demokratischen Republik nicht beglichen hat;

c) Umgangsbefugnisse von Bürgern gegenüber Minderjäh
rigen berührt werden;

d) eine Trennung der Ehegatten oder der Erziehungsbe
rechtigten von ihren minderjährigen Kindern erfolgen 
würde;

e) eine ordnungsgemäße Verwaltung von Grundstücken, 
„ Gebäuden oder anderem Vermögen des Antragstellers

nicht gewährleistet wäre.

§15

Genehmigungen können zeitweilig oder ständig versagt 
werden, wenn ein Interessen- oder Rechtsschutz für Bürger 
der Deutschen Demokratischen Republik während des Aus
landsaufenthaltes nicht ausreichend gewährleistet ist.

§ 16 •. л

Entscheidungen und Bearbeitungsfristen

(1) Entscheidungen nach dieser Verordnung treffen die Lei
ter Paß- und Meldewesen bzw. Leiter der Abteilungen Innere 
Angelegenheiten der für die Entgegennahme der Anträge 
zuständigen Dienststellen der Deutschen Volkspolizei bzw. 
der Räte der Kreise/Stadtbezirke.

(2) Anträge gemäß den §§ 4, 6 und 7 sind in der Regel in
nerhalb von 30 Tagen zu entscheiden. In dringenden Fällen 
wird über den Antrag innerhalb von 3 Arbeitstagen entschie
den. Bei Touristenreisen sind die Fristen den Bearbeitungs
verfahren der im § 5 Abs. 1 genannten Institutionen anzupas
sen.

(3) Anträge gemäß § 10 Abs. 2 sind in der Regel innerhalb 
von 3 und gemäß § 10 Abs. 3 innerhalb von 6 Monaten zu ent
scheiden.

(4) Die Bearbeitungsfrist beginnt mit der Vorlage der durch 
die zuständigen staatlichen Organe nach den Bestimmungen 
dieser Verordnung geforderten Antragsunterlagen.

§17

Information über Entscheidungen

Über eine nach dieser Verordnung getroffene Entscheidung 
ist der Antragsteller zu informieren. Die rechtlichen Gründe 
für eine ablehnende Entscheidung sind schriftlich mitzuteilen.


